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Tagesordnungspunkt 

Beschluss über die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Zum Abschlussprüfer für die Jahresabschlüsse 2012 des Abfallwirtschaftsbetriebes 

Landkreis Aurich, aufgeteilt in die Teilbereiche „Abfallwirtschaft“ und „Fäkalschlamm-
entsorgung“ wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Stieve & Poppinga GmbH in 

Emden gewählt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, der gewählten Prüfungsgesellschaft einen Prüfauftrag 

zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 nach § 157 Nds. Kommunalverfassungsgesetz 
in Anlehung an §§ 316 ff. Handelsgesetzbuch zu erteilen. 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Auf der Grundlage der §§ 157 und 158 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, §§ 25 und 28 
Eigenbetriebsverordnung, §§ 53 und 54 Haushaltsgrundsätzegesetz sowie in Anlehnung 
an die Vorschriften zu §§ 316 bis 324 Handelsgesetzbuch sind Jahresabschlussprüfungen 
bei Einrichtungen, Eigenbetrieben bzw. bei privatrechtlichen kommunalen Unternehmen 
durchzuführen. Die Einrichtungen „Abfallwirtschaft“ und „Fäkalschlammentsorgung“ sind 
kommunale Unternehmen des Landkreises Aurich und werden seit dem 01.01.2012 orga-
nisatorisch als Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich“ geführt.   
In den vergangenen Jahren wurde die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft/Steuerberatungsgesellschaft Flick GmbH aus Aurich durchgeführt. In den Beratun-
gen zur Vergabe wurde in den vergangenen Jahren von den Ausschussmitgliedern ver-
mehrt die Auffassung vertreten, die Prüfungsgesellschaft in regelmäßigen Abständen zu 
wechseln.  
Hinsichtlich der Wahl des zu beauftragenden Unternehmens sollten Branchenkenntnisse 
und Erfahrungen bei der Prüfung von Kommunalbetrieben und kommunalen Gesellschaf-
ten vorhanden sein. Aus diesem Grunde wurden zunächst die vergleichbar zum Landkreis 
Aurich aufgestellten Landkreise Emden, Leer und Wesermarsch befragt, welche Wirt-
schaftsprüfer dort tätig sind und wie diese eingeschätzt werden.  
Für den Landkreis Wesermarsch ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „RTC Schütte 
Treuhand KG“ aus Bremen tätig. Das Unternehmen besteht zurzeit aus 65 Mitarbeitern 
inkl. juristischer Abteilung.  
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Die Prüfungsgesellschaft Intekon aus Osnabrück wurde vom Landkreis Leer für 5 Jahre 
beauftragt. Intekon beschäftigt an vier Standorten (Osnabrück, Lohne, Bad Oynhausen 
und Bielefeld) 90 Mitarbeiter. Nach Auskunft des dortigen Geschäftsführers werden Prüf-
aufträge überwiegend für kommunale Mandanten wahrgenommen. Hinsichtlich der mög-
lichen juristischen Klärung steuerlicher Fachfragen besteht eine Kooperation mit einer auf 
Steuerrecht spezialisierten Rechtsanwaltsgesellschaft. 
Mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Bau- und Entsorgungsbetriebe Emden ist das 
Büro Dr. Stieve & Poppinga aus Emden beauftragt. Das Büro hat lt. Auskunft von Herrn 
Poppinga Niederlassungen in Emden, Pewsum und Hannover. In dem Unternehmen sind 
10 Wirtschaftsprüfer und 40 Steuerberater tätig. Prüfungsaufträge im Bereich der Abfall-
wirtschaft werden erbracht für die Abwasserbetriebe Bremerhaven, Stadt und Landkreis 
Lüneburg und dem Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden. Auch für den Abfallwirtschafts-
betrieb Leer wäre man in der Vergangenheit schon tätig gewesen.  
Von allen drei befragten Prüfungsgesellschaften sowie von den Abfallwirtschaftsbetrieben 
der o. g. Landkreise wurde mitgeteilt, dass die überwiegende Anzahl der Kommunen alle 5 
bis 6 Jahre das Prüfungsunternehmen wechselt.  
Die Abrechnung der Prüfungsleistungen erfolgt bei allen Befragten nach Stundensätzen, 
dessen Höhe sich an die Empfehlungen der Wirtschaftsprüferkammer orientieren. Diese 
liegen bei Prüfungsassistenten bei rd. 70 €/Stunde, bei Steuerberatern zwischen 80 und 
120 €/Stunde und bei Wirtschaftsprüfern bei bis zu 200 €/Stunde. Die Prüfungskosten in 
den vergangenen drei Jahren betrugen bei der Flick GmbH für die Einrichtungen Abfall-
wirtschaft und Fäkalschlammentsorgung zusammen rd. 14.000 €/a. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Prüfungskosten über den bisherigen Kosten liegen werden, da sich ein neues 
Prüfungsunternehmen zunächst in die vorhandenen Strukturen beim Abfallwirtschaftsbe-
trieb Landkreis Aurich erst einfinden muss.  
 
Es ist festzustellen, dass alle drei o. g. Wirtschaftsprüfungsunternehmen über Branchen-
kenntnisse in der Abfallwirtschaft verfügen, so dass jedes dieser Unternehmen ohne Be-
denken beauftragt werden könnte. Aufgrund der räumlichen Nähe wird empfohlen, den 
Prüfungsauftrag dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen Dr. Sieve & Poppinga aus Emden 
zu erteilen.  
 
 

 Erstellungsdatum: Unterschrift 

 
29.11.2012 

 

Im Auftrage 

gez. Dörnath 

 

  

 
 


